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Sehr geehrter Herr García Burgués,

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 12. Dezember 2006, in dem Sie uns mitteilten, dass wir uns im Fall genauerer Hinweise auf Verletzung von Gemeinschaftsrecht wieder an Sie wenden dürfen.

Inzwischen wurde durch das Landesumweltamt des Landes Brandenburg mit Genehmigungsbescheid vom 13.03.2007 (Nr. 031.00.00/04) die Errichtung von 13 Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Golzow genehmigt.

Gegen die Genehmigung hat die Bürgerinitiative „Gegenwind Golzow“ Widerspruch eingelegt. Eine Kopie des Widerspruchs liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nach unserem Kenntnisstand nicht erfolgt und war auch aus den ausgelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Lt. Auskunft der Staatlichen Vogelschutz-warte liegt eine FFH-Verträglichkeitsprüfung aus dem Jahr 2000 vor, nach der die Summe der in unserer Region inzwischen vorhandenen und geplanten WKA nicht FFH-verträglich ist.

Die Genehmigung der 13 WKA durch das Landesumweltamt ist demnach als Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht zu werten.

Wir bitten Sie, die Angelegenheit zu prüfen und bis zum Abschluss der Prüfung eine Veränderungssperre zu veranlassen. Für eine schnelle Bearbeitung wären wir Ihnen sehr dankbar!

Mit freundlichen Grüßen

